
München, 01.09.2008   
 
 

Mandantenrundschreiben September 2008   
 
 
Sehr geehrte Internetuserin, 
sehr geehrter Internetuser, 
 
nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

 

Termine September 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.9.2008 15.9.2008 5.9.2008 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.9.2008 15.9.2008 5.9.2008 

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.9.2008 15.9.2008 5.9.2008 

Umsatzsteuer4 10.9.2008 15.9.2008 5.9.2008 
Sozialversicherung5 26.9.2008 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Kon-
to des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei al-
len Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.9.2008) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

Erwerber eines Betriebs haftet für alle Betriebssteuern 
Die Betreiberin eines Imbissbetriebs hatte von einer in Zahlungsschwierigkeiten befindlichen 
GbR sämtliche im Geschäft befindlichen Wirtschaftsgüter sowie den Warenbestand erworben. 
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Sie trat auch in den Mietvertrag, in die Versicherungsverträge und in die Dienstverträge mit den 
Arbeitnehmern ein. Der Kaufpreis wurde durch Übernahme von Schulden der GbR gegenüber 
dem Vermieter und weiterer Darlehensgeber bezahlt. Nicht bedacht hatte die Geschäftsfrau, 
dass das Finanzamt sie wegen der betrieblichen Steuerschulden der GbR in Anspruch nehmen 
konnte, was auch geschah. 
Dagegen wehrte sich die Geschäftsfrau. Der Bescheid sei unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung zu erlassen und wegen der Kirchenlohnsteuer hafte sie nicht. 
Der Bundesfinanzhof belehrte sie eines Besseren. Haftungsbescheide können, auch nachdem 
sie unanfechtbar geworden sind, ganz oder teilweise geändert werden. Der Vorbehalt der 
Nachprüfung gilt nur für Steuerbescheide. Für die Kirchenlohnsteuer (Steuerabzugsbetrag) der 
GbR hafte sie. 
Hinweis: Der Erwerber eines Betriebs haftet für die betrieblichen Steuerschulden und für Steu-
erabzugsbeträge des Verkäufers, und zwar für die Beträge, die seit dem Beginn des letzten, vor 
dem Erwerb liegenden Kalenderjahrs entstanden sind und bis zum Ablauf von einem Jahr nach 
Anmeldung des Betriebs durch den Erwerber festgesetzt oder angemeldet werden. Die Haftung 
beschränkt sich auf den Bestand des übernommenen Betriebs. Es bietet sich deshalb an, sich 
vom Verkäufer vor Übernahme des Betriebs eine Bescheinigung des Finanzamts über beste-
hende Steuerschulden vorlegen zu lassen. Außerdem sollte der Rat des Steuerberaters einge-
holt werden. 

 

Berechnung von Rückstellungen für ausstehende Urlaubstage 
Rückstellungen für ausstehende Urlaubstage sind nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs 
wie folgt zu berechnen: 
· Jahresgehalt geteilt durch die Zahl der regulären Arbeitstage (250 Tage, ohne Berücksichti-

gung von Urlaubstagen) multipliziert mit der Zahl der ausstehenden Urlaubstage. 
Damit widersprach das Gericht der Auffassung einer Gesellschaft, die bei der Berechnung eine 
andere Formel angewandt wissen wollte, und zwar 
· Jahresgehalt geteilt durch 220 Arbeitstage multipliziert mit der Zahl der ausstehenden Ur-

laubstage. 
Das Gericht verweist in diesem Zusammenhang auf die gefestigte Rechtsprechung dazu und 
sieht keinen Anlass, von diesen Grundsätzen abzuweichen. 

 

Voraussetzungen für die Änderung einer Bilanz 
Entspricht eine Bilanz im Zeitpunkt ihrer Erstellung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung, darf sie später nicht mehr geändert werden. Eine Bilanz ist richtig, wenn sie den Kenn-
tnisstand widerspiegelt, den ein ordentlicher Kaufmann im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bei 
pflichtgemäßer und gewissenhafter Prüfung haben muss. Dies gilt selbst für den Fall, dass sich 
eine zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung vertretene Auffassung später durch eine Änderung der 
Rechtsprechung als falsch herausstellt. Damit bestätigt der Bundesfinanzhof die bereits früher 
vertretene Auffassung. 
Anders sieht die rechtliche Beurteilung für eine Bilanzberichtigung aus. Sie ist dann und inso-
weit zulässig, wie sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer Ände-
rung der Bilanz steht und ist der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, der sich aus der Bilanz-
änderung ergibt. Außerdem müssen sich die aus der Bilanzänderung ergebenden Gewinnerhö-
hungen unmittelbar auf den Bilanzgewinn auswirken. Das ist bei einer Gewinnerhöhung durch 
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben nicht der Fall. Sie sind außerbilanziell dem ermittelten 
Gewinn hinzuzurechnen. Gleiches gilt für einen umwandlungssteuerrechtlich ermittelten Über-
nahmegewinn. Auch er führt zu einer außerbilanziellen Gewinnerhöhung. 

 

Pauschbetrag für Verpflegungsmehraufwendungen unabhängig 
von tatsächlichem Mehraufwand 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs besteht ein Rechtsanspruch auf Gewährung der ge-
setzlichen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen. Es kommt nicht darauf an, ob 
solche Mehraufwendungen anfallen. Ein Abzug ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer steuerfreie Reisekostenvergütungen auszahlt. 
Das Gericht hatte sich mit dem Fall eines Zeitsoldaten zu befassen, der zu Ausbildungszwe-
cken abkommandiert war. Während der Lehrgänge nahm er an der Gemeinschaftsverpflegung 
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teil. Der Wert der Verpflegung wurde mit dem amtlichen Sachbezugswert erfasst und durch den 
Arbeitgeber pauschal versteuert. Der Arbeitnehmer hatte einen Eigenanteil zu entrichten. 
Der Grundsatz, dass Ausgaben nicht abgezogen werden können, wenn sie mit steuerfreien 
Einnahmen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, gilt hier nach Ansicht des Gerichts nicht. 
Durch die pauschal versteuerten Sachbezüge sind dem Arbeitnehmer keine Einnahmen zugef-
lossen, weshalb die vollen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand abgezogen werden 
können. 

 

0,03%-Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nur für tatsächlich gefahrene Strecken anzusetzen 
Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, hat er die Pri-
vatnutzung monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises als Arbeitslohn zu versteuern. Für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist außerdem ein Zuschlag von 0,03 % pro Entfernungski-
lometer anzusetzen. 
Der Bundesfinanzhof hat in zwei Urteilen die Zuschlagsregelung zu Gunsten von Arbeitneh-
mern eingeschränkt. Der Monatswert von 0,03 % ist danach nur für die tatsächlich mit dem 
Dienstwagen gefahrene Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte anzusetzen und auch nur 
für die Tage, an denen der Dienstwagen hierfür genutzt wurde. Der pro Tag und Kilometer an-
zusetzende Zuschlag beträgt 1/15 des Monatswerts, also 0,002 %. 
Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer fährt mit seinem Dienstwagen (Listenpreis 30.000 €) an 6 Tagen im Monat 
von seiner Wohnung zu seinem Heimatbahnhof (Entfernung 5 km) und von dort aus mit der 
Bahn zu seiner Arbeitsstätte. An den anderen Tagen arbeitet er zu Hause. Der als Arbeitslohn 
zu versteuernde Betrag für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte errechnet sich wie 
folgt: 5 km x 6 Tage x 0,002 % von 30.000 € = 18 €. Der Arbeitnehmer muss neben dem 
1%-Privatanteil von 300 € zusätzlich 18 € monatlich als Lohn versteuern. 

 

Steuerhinterziehung durch bewusste Nichterklärung von Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen wegen fehlender Steuerbescheinigung 
Ein Ehepaar hatte für das Jahr 1993 Einkünfte aus Kapitalvermögen von 7.720 DM erklärt und 
ein Jahr nach Abgabe der Erklärungen etwa 10.000 DM nacherklärt. Tatsächlich beliefen sich 
die Kapitaleinkünfte auf etwa 120.000 DM, die weitestgehend aus so genannten Tafelgeschäf-
ten stammten. 
Bei einer Prüfung durch die Steuerfahndung im Jahr 2001 stellte sich heraus, dass das Ehepaar 
bereits in den Jahren 1990 bis 1992 und auch von 1993 bis 1999 erhebliche Kapitaleinkünfte 
nicht erklärt hatte. Daraufhin berichtigte das Ehepaar seine bisherigen Erklärungen. Das Fi-
nanzamt erfasste u. a. die nacherklärten Einnahmen aus Tafelgeschäften und nahm keine An-
rechnung von Kapitalertragsteuer vor. 
Das Ehepaar klagte gegen den Steuerbescheid 1993, weil es der Ansicht war, die verlängerte 
Festsetzungsfrist von zehn Jahren komme nicht zum Tragen, weil die Steuern nicht hinterzogen 
worden seien. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hat das Ehepaar jedoch vorsätzlich gehandelt, weil ihm die 
steuerlichen Hintergründe bekannt waren. Es konnte sich nicht darauf berufen, dass durch die 
einbehaltene Zinsabschlagsteuer von 35 % auf Einnahmen aus Tafelgeschäften die Steuer 
abgegolten war, weil auch andere Einkünfte mit 30 % Zinsabschlagsteuer nicht erklärt worden 
waren. Ein Tatbestandsirrtum war deshalb ausgeschlossen, so dass nicht die kürzere Festset-
zungsfrist von fünf Jahren (für Steuerverkürzung), sondern die von zehn Jahren (für Steuerhin-
terziehung) galt, so dass die Veranlagung für 1993 berichtigt werden konnte. 
Die einbehaltene Zinsabschlagsteuer war auch nicht anzurechnen, weil das Ehepaar keine auf 
seinen Namen ausgestellte Steuerbescheinigung vorlegen konnte. Die Bescheinigung bei Ta-
felgeschäften führt wegen fehlenden Namens und Adresse des Empfängers nicht zur Anrech-
nung der einbehaltenen Steuer. Derartige „namenlose“ Urkunden könnten sonst sogar einge-
setzt werden, um ungerechtfertigte Steuererstattungen zu realisieren. 
Hinweis: In vielen Fällen sind Anleger dazu animiert worden, Tafelgeschäfte zu tätigen. Da die 
Zinsabschlagsteuer in diesen Fällen 35 % betrug, lag die einbehaltene Steuer oft über dem 
eigenen Einkommensteuersatz, so dass sich Tafelgeschäfte dann nicht gelohnt haben. Durch 
die Einführung der Abgeltungsteuer von 25 % ab dem 1.1.2009 wird sich das Problem der 
Steuerhinterziehung weitestgehend von selbst lösen. 
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Restbuchwert eines Wohngebäudes und Abrisskosten als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen 
Eheleute hatten im Jahr 1990 ein in den 1950er-Jahren erbautes Zweifamilienhaus erworben 
und zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Im Jahr 1998 kün-
digten beide Mietparteien das Mietverhältnis wegen erheblicher baulicher Mängel des Mietob-
jekts. Das anschließend von einem Architekten erstellte Gutachten ergab, dass eine Renovie-
rung des Gebäudes höhere Kosten verursachen würde als sein Abriss mit anschließendem 
Neubau. Die Eheleute entschieden sich für den Abriss und anschließend für den Neubau eines 
Einfamilienhauses, welches sie zu eigenen Wohnzwecken nutzten. 
Der Bundesfinanzhof erkannte an, dass der Restbuchwert des Gebäudes im Wege einer Ab-
schreibung für außerordentliche Abnutzung und auch die Abrisskosten als nachträgliche Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen waren. 
Dem Umstand, dass die Eheleute den später errichteten Neubau zu eigenen Wohnzwecken 
nutzen wollten, kam keine Bedeutung zu. 
Werbungskosten sind bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung alle durch diese 
Einkunftsart veranlassten Aufwendungen. Es muss ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der 
Vermietungstätigkeit bestehen. Entscheidend für den Gebäudeabriss ist dessen wirtschaftlicher 
Verbrauch in der Zeit der Vermietung. Die Vermietungsabsicht wurde erst aufgegeben, als das 
Gutachten präsentiert wurde, wonach sich die Sanierung des Gebäudes als unwirtschaftliche-
res Verhalten gegenüber einem Abriss herausstellte. Bei dieser Sachlage war die Entscheidung 
zum Gebäudeabriss als noch durch die Vermietung veranlasst anzusehen. Daran ändert auch 
der spätere zur Eigennutzung bestimmte Neubau nichts. 
Hinweis: Die Entscheidung wäre anders ausgefallen, wenn Renovierungs- und Instandset-
zungsarbeiten an dem Gebäude im Hinblick auf eine geplante anschließende Eigennutzung 
oder Veräußerungsabsicht angefallen wären. In diesen Fällen überlagert die zukünftige Nut-
zung oder ein geplanter Verkauf die frühere Vermietung. Die Berücksichtigung der Aufwendun-
gen als Werbungskosten käme nicht in Betracht. 

 

Tilgungsraten auf BAföG-Darlehen steuerlich nicht abzugsfähig 
Ein ehemaliger Student machte in seiner Einkommensteuererklärung Tilgungsraten auf ein 
während seines Studiums aufgenommenes Darlehen nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) als Werbungskosten geltend. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass darlehensfinanzierte Aufwendungen für ein Stu-
dium im Kalenderjahr der Verausgabung steuerlich anzusetzen sind. Tilgungsraten auf ein 
BAföG-Darlehen können dagegen steuerlich nicht berücksichtigt werden, auch nicht als außer-
gewöhnliche Belastung. 

 

Vorsteuerabzug für Anzahlungen bei Ausbleiben der Leistung 
Erhält ein Unternehmer eine Anzahlung für eine Leistung, deren spätere Ausführung bei ihm zu 
einem steuerpflichtigen Umsatz führt, muss er bereits die Anzahlung der Umsatzsteuer unter-
werfen. Entsprechend kann der Zahlende die Umsatzsteuer im Voranmeldungszeitraum der 
Zahlung als Vorsteuer abziehen, wenn er beabsichtigt, die noch zu beziehende Leistung sei-
nerseits zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze zu verwenden. Neben der Zahlung ist Vor-
aussetzung für den Vorsteuerabzug, dass der Zahlende eine Rechnung hat, in der die Umsatz-
steuer auf die Anzahlung offen ausgewiesen ist. 
Kommt es nicht zur Ausführung der Leistung und erhält der Zahlende seine Anzahlung zurück, 
muss er nach Auffassung des Bundesfinanzhofs den Vorsteuerabzug für den Voranmeldungs-
zeitraum der Rückerstattung und nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 
rückgängig machen. 

 

Überdurchschnittlich häufige Fehler sind nicht automatisch Kün-
digungsgrund 
Arbeitnehmern, die fehlerhaft arbeiten, kann unter bestimmten Voraussetzungen verhaltensbe-
dingt gekündigt werden. Allerdings genügt der Arbeitnehmer regelmäßig seinen Vertragspflich-
ten, wenn er unter angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit arbei-
tet. Er verstößt nicht schon dadurch gegen seine Arbeitspflicht, dass er mehr Fehler macht als 
der Durchschnitt der mit ihm vergleichbaren Arbeitnehmer des Betriebs. Immerhin kann eine 
längerfristige deutliche Überschreitung der durchschnittlichen Fehlerquote je nach tatsächlicher 
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Fehlerzahl, Art, Schwere und Folgen einen Anhaltspunkt dafür ergeben, dass der Arbeitnehmer 
seine vertraglichen Pflichten vorwerfbar verletzt. 
In einem Prozess gelten abgestufte Darlegungslasten: 
Wenn der Arbeitgeber darlegt, dass der Arbeitnehmer überdurchschnittlich viele Fehler macht, 
die der Betrieb nicht hinnehmen kann, so muss der Arbeitnehmer, um einen möglichen Kündi-
gungsgrund zu entkräften, darlegen, dass er dennoch seine persönliche Leistungsfähigkeit 
ausschöpft. Hier können altersbedingte Leistungsdefizite, Beeinträchtigungen durch Krankheit 
sowie betriebliche Umstände eine Rolle spielen. Gelingt ihm dies, ist es Sache des Arbeitge-
bers darzulegen, dass es auf diese Umstände nicht ankommt, sofern er die Kündigung rechtfer-
tigen will. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Lager- und Versandarbeiterin eines Versand-
kaufhauses entschieden. 

 

Erstattungsansprüche des Mieters verjähren in sechs Monaten 
nach rechtlichem Ende des Mietverhältnisses 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verlangte ein Mieter nach Auszug aus der 
Wohnung vom Vermieter die Erstattung von mietvertraglich vereinbarten und während der Miet-
zeit entstandenen Aufwendungen. Der ehemalige Vermieter lehnte die Zahlung mit dem Hin-
weis ab, dass das Haus zwischenzeitlich verkauft worden war und berief sich zudem auf die 
Verjährung des Anspruchs. 
Der vom ehemaligen Mieter geltend gemachte Anspruch verjährt in sechs Monaten nach Been-
digung des Mietverhältnisses. Nach Auffassung des Gerichts kommt es dabei für die Frage, 
wann das Mietverhältnis beendet worden ist, nicht auf das tatsächliche Ende (Auszug des Mie-
ters), sondern auf das rechtliche Ende an. Die Sechsmonatsfrist beginnt bei Veräußerung der 
Mietsache erst mit der Kenntnis des Mieters von der Eintragung des Erwerbers in das Grund-
buch. Ohne diese zusätzliche Kenntnis könnten ansonsten die Ansprüche des Mieters verjäh-
ren, ohne dass er etwas von den tatsächlichen Voraussetzungen des Verjährungsbeginns er-
fährt. Es genügt nicht, dass er allgemein Kenntnis vom Verkauf des Grundstücks hat. 

 

Abbuchungsverfahren benachteiligt Verbraucher, Einzugsermäch-
tigung nicht 
Es gibt zwei Arten von Lastschriftverfahren: Beim Abbuchungsverfahren erteilt der Kunde seiner 
Bank im Voraus den Auftrag, Lastschriften des darin bezeichneten Gläubigers einzulösen. Bei 
der Einzugsermächtigung erteilt der Kunde dem Gläubiger die Berechtigung, Forderungen zum 
Fälligkeitstermin von seinem Konto einzuziehen. 
Bekannter und weiter verbreitet ist das Einzugsermächtigungsverfahren. Wesentlicher Vorteil 
gegenüber dem Abbuchungsverfahren ist für den Kunden, dass er bei der Einzugsermächti-
gung der Belastung seines Kontos durch Widerruf entgegentreten kann. 
Für den Gläubiger sind Lastschriftverfahren mit erheblichen Rationalisierungseffekten und Kos-
teneinsparungen verbunden. Bei Verwendung von vorformulierten Vertragstexten sollte in dies-
bezüglichen Klauseln allerdings nur das Einzugsermächtigungsverfahren vorgesehen werden. 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs benachteiligt das Abbuchungsverfahren den Ver-
braucher unangemessen und kann deshalb in Allgemeinen Geschäftsbedingungen grundsätz-
lich nicht wirksam vereinbart werden. 

 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


